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IIIETRICH KRATSCH Justız Religion Politik Das Reichskammergericht und die Klosterprozesse
ausgehenden Jahrhundert Tübingen Mohr (Paul 1eDeEC: 1990 2705 Ln

Das Schicksal der Kirchengüter, insbesondere N der aufgelassenen Klöster, WAar Ende des
Jahrhunderts der zentralen Probleme der Retformation Neben iıhrem speziıfısch retormatorischen

Zusammenhang 1ST die Kirchengutfrage jedoch uch Kontext ıhrer territorialpolitischen Bedeutung Zzu
sehen den Territorialgewalten gINS bei dieser Auseinandersetzung un die Errichtung einheitlichen
Landeshoheit mıttels Beseıitigung der kiırchlichen Privilegien und Exemtionen Hatte der Augsburger
Religionsfrieden VO|  3 1555 den Protestanten den Besıtz des Vor dem Passauer Vertrag retormierten
Kırchengutes gesichert, tehlte C1iNC Regelung tfür die auf protestantischem Gebiet och bestehenden Klöster
Von Bedeutung 1ler 1ecr Vertahren VOT dem Reichskammergericht, die dem Namen
»Vierklosterstreit« ekannt wurden

Die vorliegende Arbeit, Von Martın Heckel betreute Dıssertation, unterzieht diese Prozesse
erstmals SCNAUCICH Betrachtung Nach einleitenden Ausführungen Zur hıstorıschen Bedeutung der
Kırchengüter und ihrer retormationshistorischen Vorgeschichte werden die 167 Verfahren an des
Quellenmaterials eingehend dargestellt

Es handelt sıch die Vertahren des Karthäuserordens die Graten Von Vettingen des
Klosters Christgarten, des Karmeliterprovincıials den Reichsritter von Hirschhorn des
Klosters Hırsc)  orn, der Abtissin und der Nonnen des Osters Marıa Magdalena die Stadt Straßburg
und schließlich des Bischots von Speyer Eberstein und Baden des Klosters Frauenalb. ach
dem jeweıiligen Streitgegenstand werden die prozessuale Lage des Falles, der Entscheid des Reichskammer-
gerichts und dessen Begründung, die Reaktion der betroffenen Parteıen erortert Letztere machten
sıch das VO|  3 der zeıtgenössischen Jurisprudenz entwickelte Argumentationsinstrumentarıum ZUNUTLTZE,
iıhre rechtlichen Vorbringen sStuUufzen Auch nach dem Urteıil der protestantischen Juristen beruhte
ausgehenden Jahrhundert, Ja bis ZU Ende des Alten Reiches das Prozeßrecht Teıle des Zivilrechts
auf dem kanonischen Recht Daneben wurde ber auch VON der neuentwickelten Reichsstaatsliehre und VOIN

Religionsfrieden her argumentıert Die Einleitung Von RKevısıon und Devolution die Reichstagsdeputa-
t10N hatten Zur Folge, dafß die Prozesse auf die reichspolitische Ebene gehoben wurden und das
weıtgehend gelähmte Reichskammergericht polıtischen Bedeutungsschwund ertuhr An Stelle
Lrat weıtgehend der Reichshotfrat

Die Arbeıt esticht durch C1NC sorgfältige Analyse der historıschen Ere1ign1sse, hne den Blick für die
reformatıons- und reichspolıtischen Zusammenhänge verlieren S1e lietert wichtige FErkenntnisse ZU!r
Funktion des Reichskammergerichts und stellt damit gelungenen Beıtrag ZuUur faszınıerenden und
komplexenVerknüpfung VonNn Kirchenpolitik und Recht der trühen euzeıt dar

Rene Pahud de Mortanges

Nuntiaturberichte 4aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken Die Kölner Nuntılatur Bd V/2
untıus Pıer Luingı Carata September 1630 Dezember), bearb Von JOSEPH WIJNHOVEN
Paderborn Ferdinand Schöniıngh Verlag 1989 X XI und 703 Kart 2472

In sCINCT Freizeıit C1in rzehnt lang die Nuntiaturberichte Caratas von 162/ bıs 1630 bearbeiten und
edıeren, 1ST C1iNC großartige Leıistung, ber gleichzeıitig C1INEe nıcht seltene Problemlage der
Geschichtswissenschaft namlıc wichtige Editionen WIC die Nuntiaturberichte nıcht institutionell
abgesichert, sondern auf den konkret wırksamen Idealismus einzelner Persönlichkeiten aNSCWICSCH sınd
außerhalb der unıvyersıitaren Arbeıits- und Finanzmöglıchkeiten Nur 11 der 1020 Aktenstücke des Bandes

ganz der teilweise veröffentlıcht, lıegen Erstdrucke Vor Freilich wurden diese Quellen
VO:  — den bekannten utoren Schweitzer, Burkard Becker, VO|  — Pastor und Grisar bereıits benutzt

Die Ausgabe 1ST ach den bewährten Editionsprinzipien MIt en notgen Angaben bearbeitet. Der
Verlauf der Korrespondenz 1ST durch Querverweıse leicht nachzuvollziehen; knappe, ber PFazlsc
Anmerkungen geben zusätzliche Querverweıse, Personendaten und Literaturhinweise. Die Überlieferung
IST exakt und iM ıhrer Vielschichtigkeit dokumentiert. FEın austührliches Namens- und Sachregister
erschließt den dicken Band vielseitig

Carafa er weIist sıch zweıtelsfrei als Vertreter der Papstkirche und des Hauses Barberint, beispielsweise
adurch dafß aran mitarbeitet, die Kritik des Lütticher Kurialısten Fısen der römischen Kurıe


